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1. AUFGABENSTELLUNG 

 

Die Gemeinde Bietigheim plant die Erschließung der Flächen zwischen der derzeitigen 
DB - Trasse (Rheintalbahn Rastatt – Karlsruhe) und der neuen Bundesstraße 36, teil-
weise für eine Mischnutzung aus Gewerbe und Wohnen sowie für Wohnen auf den im 
FNP jeweils dafür vorgesehenen Flächen. In einer städtebaulichen Studie wurde ein 
städtebauliches Konzept für die gesamten ca. 31 ha großen Flächen erarbeitet - inklu-
sive derer, die im FNP noch nicht für eine bauliche Entwicklung vorgesehen sind. In 
einem ersten Schritt soll ein im Flächennutzungsplan (FNP) für die bauliche Entwick-
lung vorgesehener ca. 8,6 ha großer Bauabschnitt („Birkig – 1.BA“) entwickelt werden.  

In dem ca. 31 ha großen, von Streuobstwiesen, Ackerflächen und Gehölzen geprägten 
Gebiet wurde im Jahr 2017 eine artenschutzrechtliche Ersteinschätzung vorgenom-
men.  

Da gemäß Ersteinschätzung artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 
1 Nr. 2 und Nr. 3 gegeben sind, wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landratsamtes Rastatt faunistische Bestandserfassungen zu den o.a. 
Arten bzw. Artengruppen in dem ca. 8,6 ha großer Bauabschnitt durchgeführt. 

Die erforderlichen Untersuchungen wurden auf die beiden Erfassungsjahre 2018 und 
2019 verteilt. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Erhebungen aus dem Jahr 2018 
und 2019 zusammengefasst dargestellt. 

 

Abb. 1:  Lage des Untersuchungsgebietes " Birkig – 1.BA" (UG rot umrandet) 
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Der im Folgenden dargestellte Untersuchungsumfang für eine Bestandserfassung zur 
Beurteilung der Artenschutzrechtlichen Verträglichkeit gibt eine Übersicht zu dem in 
Anlehnung an die Methodenstandards bei artenschutzrechtlichen Untersuchungen  
(Amt für Baurecht und Naturschutz, Landratsamt Rastatt) festgelegten Untersuchungs-
rahmen. Tabelle 1 gibt eine Übersicht zum Untersuchungsrahmen und zu den Erfas-
sungsterminen der Datenerhebung im Gelände. 
 
Tab. 1:  Übersicht Untersuchungsrahmen 
 
Tierartengruppe  Methodischen Vorgehen Erfassungstermine 

Fledermäuse Detektorkontrollen zur Ermittlung 
vorkommender Fledermausarten 
bzw. -Gattungen - 4 nächtliche Ter-
mine, Jagdgebiete und Flugrouten 
Kontrolle von Baumhöhlen 

Detektor: 25.05.2019, 
12.06.2019, 14.08.2019, 
19.09.2019 
Baumhöhlen: 25.05.2019, 
19.09.2019, 

Vögel Erfassung im Rahmen von sechs 
Begehungen (4 x in 2018; 2 x in 
2019) 

23.3.2019, 21.4.2019, 
12.05.2018, 30.05.2018, 
08.06.2018, 21.06.2018 

Reptilien Erfassung im Rahmen von vier Be-
gehungen 2018 und eine Begehung 
in 2019 

12.05.2018, 30.05.2018, 
08.06.2018, 21.06.2018, 
04.09.2019 

Amphibien Erfassung im Rahmen von vier Be-
gehungen 2019, am 29.05. und 
4.06. auch abends (dabei wurde 
auch auf Vögel geachtet) 

11.05.2019, 29.05.2019, 
4.06.2019, 21.06.2019  

Körnerbock Erfassung im Rahmen von zwei 
Begehungen 2018 

22.8.2018, 29.11.2018 

Wildbienen Erfassung im Rahmen von fünf Be-
gehungen auf 2 Probeflächen 2019 

2.5.2019, 23.5.2019, 
17.6.2019, 3.7.2019, 
19.7.2019 

 
 
Auf Grundlage der aktuellen, in Anlehnung an die Methodenstandards (VUBD 1999) 
durchgeführten Bestandserfassungen, werden die zu betrachtenden Arten 
 
- nach ihrer allgemeinen Verbreitung in Baden- Württemberg, 
 
- dem Vorkommen im Untersuchungsgebiet und  
 
- nach ihren biologischen und ökologischen Ansprüchen 
 

Nachfolgend beschrieben. Die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das 
Vorkommen der Arten erfolgt im Rahmen einer noch durchzuführenden artenschutz-
rechtlichen Prüfung nach § 44 und 45 BNatSchG (saP). 

 
 
____________________________ 
1 VUBD (Vereinigung umweltwissenschaftlicher Berufsverbände Deutschlands e.V.) (1999): Handbuch landschaftsöko-
logischer Leistungen. Empfehlungen zur aufwandsbezogenen Ermittlung. – Veröff. VUBD, Bd.1 Nürnberg, 259 S. 
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2. FAUNISTISCHE BESTANDSERFASSUNG 

 

2.1. Fledermäuse 

 

Methodik 

Der Untersuchungsraum wurde von Mai bis September 2019 begutachtet. Bei einer 
ersten Begehung wurde der Untersuchungsraum tagsüber begangen und eine Bewer-
tung der Flächen als möglicher Lebensraum für Fledermäuse vorgenommen. Hierbei 
wurden verschiedene Aspekte wie die Eignung als Quartier- und Jagdlebensraum, so-
wie die Anbindung an angrenzende Teillebensräume und mögliche Transferstrecken 
untersucht. Die Streuobstbereiche wurden am 25.05.2019 und am 19.09.2019 auf 
Baumhöhlen und auf ihre Eignung als Quartier hin begutachtet und alle Höhlungen 
endoskopiert.  

Am 25.05.2019, 12.06.2019, 14.08.2019 und 19.09.2019 wurden in dem Untersu-
chungsgebiet Transektbegehungen durchgeführt und Lautaufnahmen jagender Fle-
dermäuse aufgezeichnet. Bei allen Begehungen wurde gezielt während der Abend- 
und Morgendämmerung auf Fledermäuse geachtet, die möglicherweise aus vorhande-
nen Baumhöhlen, Gebäuden oder sonstigen Quartieren aus- bzw. einflogen. Jagende 
und ausfliegende Fledermäuse wurden mit Fledermausdetektoren (Pettersson 
D1000X) hörbar gemacht und die Laute digital aufgezeichnet. An zwei Standorten mit 
zu erwartender höherer Fledermausaktivität wurden vom 12.06.2019 bis zum 
21.06.2019 über insgesamt 16 Nächte automatische Lautaufzeichnungen vorgenom-
men, um die Nutzungsdynamik der hier vorkommenden Arten zu erfassen. 

Quartiersuche 

Fledermäuse können eine Vielzahl von Quartieren nutzen. Je nach Fledermausart und 
Jahreszeit können dies Baumhöhlen, abstehende Rinde, Holzstapel, alle möglichen 
Spalten, Räume bzw. Hohlräume an Gebäuden, aber auch Mauern, Stollen, Höhlen, 
Felsspalten und viele mehr sein.  

Bei der Quartiersuche wurden tagsüber am 25.05.2019 die betroffenen Gehölze und 
Schuppen untersucht. Bäume und Gebäude wurden mit einem Fernglas nach vorhan-
denen Quartiermöglichkeiten, Höhlen, Stammanrissen und Spalten abgesucht. Mit Hil-
fe eines Ultraschalldetektors wurde geprüft, ob Soziallaute anwesender Fledermäuse 
hörbar waren. Vorhandene und zugängliche Baumhöhlen wurden mit Hilfe von Endo-
skopen (Rigdig Micro-CA 350) auf anwesende Fledermäuse oder deren Spuren (Haa-
re, Mumien, Kot) untersucht. Zur Auswertung von Kotproben und zur Haaranalyse 
wurden ein Binokular Zeiss DRC mit 10-40facher Vergrößerung und ein Stereomikro-
skop Leica BME mit 40-1000facher Vergrößerung verwendet. Bei allen Transektbege-
hungen wurde speziell auf Fledermäuse geachtet, die möglicherweise von Quartieren 
abflogen bzw. diese in den Morgenstunden wieder aufsuchten. 

 

Transektbegehungen 

Fledermäuse orientieren sich mit Ultraschalllauten, die reflektierten Echos ermöglichen 
es ihnen sich ein „Hörbild“ ihrer Umgebung und möglicher Beute zu erstellen. Mit der 
Echoortung können auch sehr kleine und feine Strukturen wahrgenommen werden. Die 
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Struktur der Echoortungslaute ist weitgehend artspezifisch. Eine außerordentliche Va-
riabilität in der Anpassung an verschiedene Echoortungs-Aufgaben und sehr ähnliche 
Lautstrukturen bei manchen Fledermausgattungen schränken eine Artbestimmung 
allerdings stark ein. 

Das Gebiet wurde am 25.05.2019, 12.06.2019, 14.08.2019 sowie am 19.09.2019 be-
gangen. Bei jedem Termin wurde der Ausgangspunkt neu gewählt, um die verschiede-
nen Bereiche zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erreichen. Die Untersuchungsflä-
chen wurden von einer Person abgegangen, zum Vergleich wurden Referenzflächen 
außerhalb des Eingriffsbereiches ebenfalls mit untersucht.  

Bei den Transektbegehungen wurden Echoortungslaute von jagenden und vorbeiflie-
genden Fledermäusen mit Pettersson D1000X Fledermausdetektoren hörbar gemacht 
und digital aufgezeichnet. Eine anschließende Auswertung der Echoortungslaute am 
Computer mit dem Auswerteprogramm Selena (© Lehrstuhl für Tierphysiologie, Uni 
Tübingen) machte zusammen mit weiteren Daten aus Sichtbeobachtungen bzw. dem 
Flugverhalten und dem Vergleich der aufgezeichneten Rufe mit Lauten aus einer um-
fangreichen Referenz-Datenbank, die alle europäischen Fledermausarten umfasst, in 
gewissen Grenzen eine Artzuordnung möglich. Alle erstellten Lautaufzeichnungen 
wurden archiviert. 

 

Abb. 2:  Standorte der batcorder-Aufzeichnungen über je 8 Nächte. 

 

Automatische Lauterfassung 

Bei der automatischen Lautaufzeichnung wurden digitale Batcorder 2.0 der Firma 
ecoObs eingesetzt. Die Auswertung erfolgte schrittweise entlang eines Entscheidungs-
baumes mit Hilfe des Statistik-Programms R basierend auf Datenparametern die mit 
den Analyseprogrammen bcadmin und batident aus den Lautaufnahmen extrahiert 
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wurden. In einem ersten Analyseschritt wurden Sequenzen von Laubheuschrecken 
oder andere Ultraschallquellen ausgesondert, die verbleibenden Aufnahmen schritt-
weise Artengruppen und soweit möglich Arten zugeordnet. Dabei erfolgte ein Abgleich 
der Lautaufnahmen mit einer umfassenden Referenzdatenbank. Einzelne fragliche 
Lautsequenzen wurden mit bcanalyse und Selena (s.o.) ausgewertet und manuell 
nachbestimmt. Alle automatisch erstellten Lautaufzeichnungen wurden archiviert. 

 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung 7 Arten sicher nachgewiesen. Bei der 
Quartiersuche konnten insgesamt 52 potentielle Baumquartiere gefunden werden. In 
einer Baumhöhle in einem Apfelbaum konnte anhand von Kotspuren des Braunen 
Langohrs eine tatsächliche Quartiernutzung festgestellt werden. 

 

Artenliste 

In den folgenden Tabellen (Tabellen 1 + 2) werden alle vorgefundenen Arten sowie 
ihre Gefährdungssituation aufgeführt. Dabei wurden sieben Arten eindeutig bis auf Art-
niveau bestimmt (Tabelle 1). Bei einigen Lautaufnahmen war eine eindeutige Artzuord-
nung nicht möglich und erfolgte daher nur auf Gattungsniveau oder in Gattungsgrup-
pen (Tabelle 2). Der Großteil dieser Laute dürfte zu einer der sicher bestimmten Arten 
gehören. 

 

Tab. 2:  Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten. 

Art  Art  Rote Liste  FFH BNatG 

BW D 

Bartfledermaus Myotis mystacinus 3 V IV S 

Abendsegler Nyctalus noctula i V? IV S 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV S 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 �  IV S 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G IV S 

Graues Langohr Plecotus austriacus 1 2 IV S 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 V IV S 

Erläuterungen: Rote Liste BW: BRAUN et al. (2003), D: MEINIG et al. (2009): 0 ausgestorben oder verschol-

len; 1 vom Aussterben bedroht; 2 stark gefährdet; 3 gefährdet; �  ungefährdet; R extrem seltene Arten; i 

gefährdete wandernde Tierart (vgl. Schnittler et al. 1994); V Arten der Vorwarnliste; G Gefährdung unbe-

kannten Ausmaßes; D Daten unzureichend; S streng geschützte Art; �  nicht bewertet; ! Deutschland in 

hohem Maße für die Art verantwortlich; ? eventuell erhöhte Verantwortlichkeit Deutschlands, Daten unge-

nügend. 
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Tab. 3:  Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen nicht näher bestimmbaren 
Fledermausgattungen. 

Art  Art  Rote Liste  FFH BNatG 

BW D 

„Myotis“-Gattung Myotis spp. Je nach Art S 

„Pipistrellus“- Gattung Pipistrellus spp. Je nach Art IV S 

Nyctaloid Nyctalus, Eptesicus oder 
Vespertilio spp. Je nach Art IV S 

Plecotus Plecotus auritus oder austri-
acus Je nach Art IV S 

Legende siehe Tabelle 1. 

 
Alle nachgewiesenen Arten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgelistet (vgl. Ta-
bellen 1 + 2). Alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten sind 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt (vgl. Tabellen 1 + 2). 
In Baden-Württemberg gilt das Graue Langohr als vom Aussterben bedroht. Für die 
Breitflügelfledermaus sowie den Kleinabendsegler liegt eine starke Gefährdung vor. 
Die Bart- und Zwergfledermaus sowie das Braune Langohr werden in Baden-
Württemberg als gefährdet eingestuft. Der Abendsegler wird als gefährdete wandernde 
Tierart betrachtet.  
In der Roten Liste Deutschlands gilt das Graue Langohr als stark gefährdet. Die Bart-
fledermaus, der Abendsegler und das Braune Langohr gelten als Arten der Vorwarnlis-
te. Die Zwergfledermaus wird als ungefährdete Art aufgeführt. Die Datenlage zum 
Kleinabendsegler ist unzureichend. Für die Breitflügelfledermaus wird eine Gefährdung 
mit unbekanntem Ausmaß angenommen. 
 
Ergebnisse der Quartiersuche 
 
Der Baumbestand im Gebiet weist mit insgesamt 52 potentiell für Fledermäuse nutzba-
ren Bäumen mit Höhlungen eine sehr hohe Dichte von Quartiermöglichkeiten auf. Eine 
tatsächliche Quartiernutzung konnte in einem Baum mit dem Fund einer größeren 
Kotmenge des Braunen Langohrs nachgewiesen werden. Eine zeitweise Nutzung wei-
terer Baumhöhlen durch die Art erscheint sehr wahrscheinlich.  
Die im Gebiet vorhandenen Schuppen weisen ein geringes Quartierpotential für Fle-
dermäuse auf, eine Quartiernutzung war nicht nachweisbar. 
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Abb. 3 : Potentielle Quartiere in Bäumen. Rot= sehr gut geeignet; grün = genutzt  
 
 

Ergebnisse der Transektbegehungen und der automatischen Lautaufzeichnungen 

Im Rahmen der Untersuchung konnten insgesamt 7 Fledermausarten nachgewiesen 
werden. Anhand der Transektbegehungen erfolgte der Nachweis von 6 Fledermausar-
ten, das Graue Langohr wurde bei der automatischen Daueraufzeichnung erfasst. Der 
Großteil der akustischen Nachweise betrafen die Zwerg- und die Breitflügelfledermaus. 
Die anderen Arten wurden vor allem im Bereich der Streuobstwiesenflächen und deren 
Randstrukturen aufgenommen. Vom Abendsegler wurden ausschließlich Überflüge 
ohne erkennbaren Bezug zum Gebiet beobachtet und aufgezeichnet. 

Aufgrund der hohen Individuendichte jagender Tiere und des stetigen Auftretens bei 
allen vier Begehungen bzw. über die Laufzeit der automatischen Lautaufzeichnung 
hinweg, werden die Streuobst- und Brachenbereiche des Gebiets als essentielle Jagd-
habitate für die Arten Breitflügelfledermaus, Bartfledermaus und Graues Langohr ein-
gestuft. 

 

Transferstrecken 

Bei den Transektbegehungen wurde auf regelmäßig beflogene Transferstrecken, auf 
Flugstraßen und die Jagd entlang von Leitstrukturen geachtet. Dabei wurden zwei sehr 
individuenreich beflogene Transferstrecken festgestellt, die von mindestens drei Arten 
(Zwerg- und Breitflügel- sowie Bartfledermaus) beflogen wurden: entlang der Malscher 
Straße und ausgehend von der Lessingstraße hin zur Malscher Straße. Beide Flugwe-
ge zusammen führten über die Brücke der B36/Bahnneubaustrecke (siehe Abb. 4). 
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Abb. 4:  Hauptsächlich genutzte Flugwege im Untersuchungsgebiet: blau Pfeile - Flugstraßen. 
 

Gebietsspezifische Würdigung 

Die Transektbegehungen, die automatischen Lautaufzeichnungen und die Quartiersu-
che erbrachten Nachweise von sieben Fledermausarten. Denkbar wären Einzelnach-
weise weiterer Arten wie der Mücken- oder Rauhhautfledermaus.  

Durch die Begehungen und die automatische Lautaufzeichnung wurde gezeigt, dass 
das gesamte Gebiet von Fledermäusen als Jagdgebiet und Transfergebiet genutzt 
wurde, die Hauptaktivität konzentrierte sich auf die Streuobstbereiche und deren 
Randbereiche. Dabei wurden zwei sehr individuenreich beflogene Transferstrecken 
festgestellt, die von mindestens drei Arten (Zwerg- und Breitflügel- sowie Bartfleder-
maus) beflogen wurden.  

Belege einer Quartiernutzung konnten nur für eine Baumhöhle erbracht werden, eine 
weitergehende Nutzung ist jedoch wahrscheinlich. Das vorhandene Quartierpotential 
ist sehr hoch. 

Die Streuobstgebiete sind essentielle Jagdhabitate für die Bart- und Breitflügelfleder-
maus sowie das Graue Langohr. Für alle Arten sind die siedlungsnahen und damit 
quartiernahen Jagdgebiete sehr hochwertig. So sucht das Graue Langohr seine Jagd-
habitate meist in Entfernungen von unter einem Kilometer von seinen Gebäudequartie-
ren ausgehend auf, und überquert Ackerflächen, dichte Bebauung oder Wälder kaum 
und ist von Zerschneidungswirkungen stark betroffen. Die Jagdgebiete der wenigen 
Kolonien in Baden-Württemberg liegen v.a. in den Streuobstbereichen, da diese im 
Offenland die geringste Pestizidbelastung und damit die höchste Insektenverfügbarkeit 
aufweisen. Jagdhabitate sind grundsätzlich zwar ausgleichbar, sie müssen jedoch er-
reichbar sein, gut vernetzt und pestizidfrei und v.a. auf eine möglichst hohe und stabile 
Insektenproduktion ausgelegt sein.  
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Kurzbeschreibung nachgewiesener Arten 

Die Bartfledermaus  (Myotis mystacinus) ist eine typische „Fensterladen“-Fledermaus 
sie besiedelt vor allem schmale Spaltenquartiere an Gebäuden. Es sind aber auch Ko-
lonien aus Wäldern und in Waldnähe außerhalb von Siedlungen bekannt. Die Jagdge-
biete liegen in strukturreichem Offenland, aber auch in Auwäldern und entlang von 
Gewässern. Während einer Nacht werden die Jagdgebiete häufig gewechselt. Sie ist 
ein wenig spezialisierter Jäger mit einem breiten Nahrungsspektrum. Sie beutet gerne 
Massenvorkommen wie z.B. von Kohlschnaken aus. M. mystacinus jagt niedrig und bis 
in Höhen von 6-15 Metern, Transferflüge erfolgen meist in 2-5 Metern Höhe. Neben der 
Zwergfledermaus stellt sie das häufigste Verkehrsopfer dar, insbesondere auf Trans-
ferstrecken von Wochenstubenquartieren aus ist die Mortalitätsrate vor allem unter 
Jungtieren sehr hoch. 

Die Art ist in den letzten Jahren aufgrund ihrer Ansprüche an Quartiere und an natur-
nahe kleingekammerte Jagdlebensräume lokal deutlich im Rückgang begriffen. Als 
Charakterart extensiver landwirtschaftlicher Gebiete mit hohem Grünlandanteil und 
Streuobstwiesen und insgesamt hohem Strukturreichtum ist sie auf den Erhalt entspre-
chender Landschaftsräume angewiesen.  

Quartiere dürften sich im Siedlungsbereich von Bietigheim befinden. Jagende Tiere 
wurde in größerer Anzahl und mit sehr regelmäßigem Aufenthalt bei der Jagd im Ge-
biet festgestellt. Dabei wurden bevorzugt die Streuobstbereiche und die Randstruktu-
ren bejagt. Das Gebiet wird somit als essentielles Jagdhabitat eingestuft. 

 

Der Abendsegler  (Nyctalus noctula) ist ein Baumhöhlen-Bewohner, wobei er als Zwi-
schen- und Winterquartier auch gerne Spalten an Gebäuden besiedelt. Die Tiere nut-
zen gleichzeitig mehrere eng benachbarte Quartiere, die häufig gewechselt werden, oft 
wird dabei auch die Gruppenzusammensetzung geändert. Bei den während des Som-
mers nachgewiesenen Tieren handelte es sich zumeist um Männchen, die den Som-
mer fernab der Fortpflanzungsgebiete, die in Deutschland beispielsweise in Branden-
burg liegen, verbringen. Nur während der Zugzeit und im Winter treten in Südwest-
deutschland regelmäßig Weibchen des Abendseglers auf. Abendseglermännchen zei-
gen eine hohe Treue zu ihren Quartieren. Der Abendsegler ist bei uns v.a. während der 
Durchzugszeit nicht selten. Jagdgebiete befinden sich vorwiegend in Gewässer- und 
Waldnähe. Die Jagd erfolgt im freien Luftraum in großen Höhen im schnellen Flug. 
Entsprechend wenig wird er direkt von Zerschneidungswirkungen durch Straßen beein-
trächtigt. 

Die Nachweise von Abendseglern bezogen sich auf in größerer Höhe überfliegende 
Tiere ohne erkennbaren Bezug zum Untersuchungsraum.  

 

Der Kleinabendsegler  (Nyctalus leisleri) ist eine typische Waldart, die zum größten 
Teil Quartiere in Bäumen (z.B. Höhlen, Spechthöhlen, Astlöcher und Ausfaulungen), 
bevorzugt in Laubwäldern aufsucht. Sie bezieht aber auch gerne Fledermauskästen. In 
ihren Quartieren können sie vergesellschaftet mit Abendseglern, Rauhhaut-, Wasser-, 
Fransen- oder Bechsteinfledermäusen angetroffen werden. Im Sommer werden die 
Tagesquartiere häufig, oft täglich gewechselt. Winterquartiere befinden sich ebenfalls 
in Baumhöhlen, nur selten an Gebäuden. Der Kleinabendsegler jagt bevorzugt in 
schnellem Flug in Wäldern und deren Randstrukturen, kann jedoch auch über Wiesen, 
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Weiden, Gewässern und an Straßenlaternen beobachtet werden. Auf eine opportunis-
tische Jagdweise kann geschlossen werden, da der Kleinabendsegler auf ein breites 
Spektrum an Landschaftstypen als Jagdgebiete zurückgreift und Nahrungsanalysen 
eine breite Palette an Insekten aufwiesen. Der Kleinabendsegler wandert siasonbe-
dingt weite Strecken (bis zu 1000 km) von Nordosten nach Südwesten bzw. umge-
kehrt. Wochenstubenvorkommen befinden sich v.a. in den Auen großer Flusstäler an 
Rhein und Neckar sowie im Bodenseebecken. Aufgrund seines schnellen Flugs und 
den damit häufigen Gebietswechseln scheint der Kleinabendsegler von Fragmentie-
rungen seiner Lebensräume nur indirekt beeinträchtigt zu sein. Allerdings dürften Habi-
tatveränderungen einen maßgeblichen Einfluss auf die Dichte anzutreffender Tiere 
haben.  

Jagende Kleinabendsegler wurden sporadisch in den Obstwiesen angetroffen. Hinwei-
se auf eine Quartiernutzung ergaben sich nicht. 

 

Bei der Zwergfledermaus  (Pipistrellus pipistrellus) handelt es sich um einen extremen 
Kulturfolger. Sie ist als Spaltenbewohner an Gebäuden die häufigste Fledermausart in 
Baden-Württemberg. In der Auswahl ihrer Jagdgebiete ist sie relativ flexibel, bevorzugt 
aber gewässerreiche Gebiete und Ränder von Gehölzstandorten. Während der Jun-
genaufzucht werden die Quartiere häufig gewechselt. Obwohl sie überall recht häufig 
ist, ist sie dennoch eine streng geschützte Art. Eingriffe in den Lebensraum der Zwerg-
fledermaus sind überall dort problematisch, wo eine große Zahl an Tieren betroffen ist, 
also in Wochenstuben, an Schwärm- und Winterquartieren und auf Transferstrecken. 
Solche Orte können von hunderten Tieren regelmäßig jedes Jahr aufgesucht werden 
und fortlaufende Gefährdungen können so im Laufe der Zeit zu einer starken Beein-
trächtigung lokaler Vorkommen führen. Die Art jagt zumeist niedrig aber auch bis in 
Höhen von 20 Metern, Transferflüge erfolgen meist in 2-5 Metern Höhe. Die Art ist das 
häufigste Verkehrsopfer unter Fledermäusen. Insbesondere auf Transferstrecken, die 
von Wochenstubenquartieren ausgehen, ist die Mortalitätsrate vor allem unter Jungtie-
ren sehr hoch. 

Quartiere der Art dürften sich im angrenzenden Siedlungsgebiet befinden. Baumquar-
tiere von Männchen sind in den Obstbäumen denkbar, wurden aber nicht nachgewie-
sen. Insgesamt war die Zwergfledermaus die mit Abstand häufigste Art im Gebiet. 

 

Die Breitflügelfledermaus  (Eptesicus serotinus) ist eine typische Gebäude-
Fledermaus niedriger Lagen, die ihre höchste Populationsdichte in den Niederungen 
von Rhein, Neckar und Donau erreicht. Die Quartiere und Jagdgebiete liegen im Sied-
lungsbereich, in gehölzreichen, parkartigen Landschaften mit hohem Grünlandanteil 
und in Gewässernähe. Bei der Jagd zeigen Breitflügelfledermäuse unterschiedliche 
Strategien. So kommt sowohl die Jagd entlang von Gehölzvegetationen in wenigen 
Metern Höhe als auch bis in die Wipfelregionen vor. Diese Strategie ist vergleichbar mit 
der Jagd um Straßenlaternen, wo sie häufig angetroffen werden kann. Des Weiteren 
gibt es Flüge in 3-8 Metern Höhe über Weiden, Wiesen und Parkanlagen mit Sinkflü-
gen bis knapp über den Boden. Gleich dem Abendsegler kann die Breitflügelfleder-
maus aber auch bei der Jagd im freien Luftraum beobachtet werden, hier zeigt sie al-
lerdings einen langsameren Flug als der Abendsegler. Die Art ist in ihren Lebens-
raumansprüchen relativ flexibel. Sie ist insbesondere durch den Verlust geeigneter 
Quartiere an Gebäuden bedroht, im Jagdgebiet ist sie aufgrund des meist hohen Jagd-
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fluges (bis zu 10 Metern) kaum von Zerschneidungswirkungen, sehr wohl aber von 
Habitatveränderungen betroffen. 

Quartiere dürften sich im Siedlungsbereich von Bietigheim befinden. Jagende Tiere 
wurde in größerer Anzahl und mit sehr regelmäßigem Aufenthalt bei der Jagd im Ge-
biet festgestellt. Dabei wurden bevorzugt die offeneren Wiesenbereiche, die Bracheflä-
chen und die Ränder der Obstbestände bejagt. Das Gebiet wird somit als essentielles 
Jagdhabitat eingestuft. 

 

Das Graue Langohr  (Plecotus austriacus) ist in seinen Vorkommen in Baden-
Württemberg auf niedrige Lagen unter 550 Meter über dem Meeresspiegel beschränkt, 
wo es in seinen Quartieren warme Bedingungen vorfindet. Es ist eine typische 
„Dorffledermaus“, die nahezu ausschließlich Gebäude- und Spaltenquartiere besiedelt. 
Die Weibchen der Art schließen sich zu Kolonien von 10-30 Tieren zusammen und 
nutzen vor allem Dachräume, häufig Kirchen als Quartier. Dabei verstecken sich die 
Tiere oft in schmalen Spalten und sind dann kaum auffindbar. Die Männchen der Art 
hängen meist einzeln in benachbarten Gebäuden. Die Wochenstuben etablieren sich 
ab April, ab Ende Mai sind die Weibchen deutlich sichtbar trächtig, die Jungen werden 
Ende Juni geboren. Ab Ende Juli werden die Jungtiere flügge und erlangen im Laufe 
des Monats August die Selbstständigkeit. Als Jagdgebiet werden vor allem reich struk-
turiertes Offenland und Streuobstgebiete genutzt. Die Beute wird meistens im freien 
Luftraum in einer Höhe von 2-5 Metern erbeutet, aber auch eine Jagd knapp über dem 
Boden kann beobachtet werden. Hauptbeute sind Nachtfalter, die oft an Hangplätze 
getragen und dort verzehrt werden. Die Verluste von Grüngürteln im Siedlungsgebiet, 
der starke Rückgang artenreicher Mähwiesen und Streuobstwiesen und eine insge-
samt sehr hohe Pestizidbelastung im Offenland sind zwangsweise mit dem Verlust von 
Jagdgebieten des Grauen Langohrs gekoppelt. Durch die Sanierung von Gebäuden, in 
denen sich die Quartiere der Art befinden, ist ein stetiger Rückgang der Quartiermög-
lichkeiten zu verzeichnen. Zahlreiche ehemalige Wochenstubenhangplätze gingen 
durch Sanierungsarbeiten und Taubenschutzmaßnahmen verloren. Derzeit sind in Ba-
den-Württemberg weniger als 20 Wochenstuben bekannt, was sich auch in der Einstu-
fung der Roten Liste Baden-Württembergs in die Kategorie „vom Aussterben bedroht“ 
widerspiegelt. 

Das Graue Langohr wurde mit einzelnen Lautsequenzen in 9 der 16 Aufnahmenächte 
der automatischen Lautaufzeichnung festgestellt. Da die Art sehr leise ruft ist somit von 
einem stetigen Auftreten und einem essentiellen Jagdhabitat auszugehen. 

 

Das Braune Langohr  (Plecotus auritus) ist in allen Höhenlagen häufig und besiedelt 
entweder Gebäude (häufig Kirchen), Baumhöhlen oder Nistkästen. Sie wechseln ihre 
Quartiere relativ häufig. Jagdgebiete liegen vor allem in Wäldern (Laub- und Nadelwäl-
der), aber auch in der Nähe von dörflichen und städtischen Siedlungen. Das Braune 
Langohr ist ein typischer „gleaner“, d.h. sie „pflückt“ die Nahrung direkt von der Vegeta-
tion ab. Sie jagen aber auch im freien Luftraum, z.B. nach Nachtfaltern. Im Gegensatz 
zu den meisten anderen mitteleuropäischen Fledermausarten gibt es im Sommer keine 
deutliche Trennung zwischen Wochenstuben und Männchenquartieren. Meist handelt 
es sich bei den Männchen um unerfahrene Jungtiere aus dem Vorjahr. Weibchen zei-
gen eine hohe Bindung an ihre Geburtskolonien. Nahe verwandte Weibchen sind so 
über mehrere Generationen in einer Wochenstube nachweisbar (ähnlich wie bei der 
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Bechsteinfledermaus). Durch seinen langsamen und niedrigen Flug ist das Braune 
Langohr stark durch die Fragmentierung von Teillebensräumen durch den Straßenver-
kehr betroffen. 

Braune Langohren wurden in zwei der Transektnächte und in vier der Aufnahmenächte 
der automatischen Lautregistrierung aufgezeichnet bzw. beobachtet. In der Höhlung 
eines Apfelbaumes wurde im September 2019 eine größere Menge Kot der Art festge-
stellt, bei der Kontrolle im Mai ergaben sich keine Hinweise auf eine Nutzung. 
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2.2. Vögel 

 
Methodik 

Die Vögel im Untersuchungsgebiet wurden während der Brutperiode 2018 mit vier Be-
gehungen und in der Brutperiode 2019 mit einer März- und einer Aprilbegehung in 
Form einer semi-quantitativen Revierkartierung nach Sicht und anhand artspezifischer 
Lautäußerungen flächendeckend erfasst (Geländetermine s. Tabelle 1). Während der 
Erhebungen ist eine Artenliste aller im Gebiet beobachteten Vögel zusammengetragen 
worden. Zudem wurde bei allen Arten vermerkt, ob sie ein Revier anzeigendes Verhal-
ten zeigten, um aufgrund dieser Beobachtungen Lage und Anzahl der Reviere bei den 
Brutvögeln dokumentieren zu können. Es wurden alle Revier anzeigenden Merkmale 
protokolliert und in Arbeitskarten festgehalten. Dabei handelte es sich bei den Singvö-
geln im Wesentlichen um den Reviergesang der Männchen aber auch um sonstige 
Verhaltensweisen, die auf ein besetztes Brutrevier hindeuteten, wie z. B. nestbauende 
und fütternde Altvögel, nicht flügge Jungvögel sowie Aggressionsverhalten in unter-
schiedlicher Ausprägung. Die Bestandserfassungen erfolgten in der Regel in den frü-
hen Morgenstunden (6.00 Uhr bis 9.30 Uhr). Alle Kontrollen fanden nur bei günstigen 
Witterungsbedingungen statt (kein Regen, kein starker Wind).  
 
 
Ergebnisse 
 
Die Gesamtartenliste der im Verlauf dieser Untersuchung im UG „Birkig – 1.BA“ nach-
gewiesenen Vogelarten findet sich in der folgenden Tabelle 4. Die Einstufungen in Be-
zug auf die aktuelle Gefährdung jeder Art sowie auf deren Status im Gebiet sind dar-
gestellt. 

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 31 Vogelarten nachgewiesen, von de-
nen 29 Arten als Brutvögel eingestuft werden (BV). 2 Arten (Mäusebussard sowie Wa-
cholderdrossel) werden im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste (NG) angesehen 
und brüten außerhalb.  

Von den nachgewiesenen Vogelarten werden in der Roten Liste für Baden-Württemberg 
(BAUER et al. 2016) 5 Arten in der Vorwarnliste geführt (Feld- und Haussperling, Garten-
rotschwanz, Goldammer, Klappergrasmücke). Diese Arten sind aktuell noch nicht ge-
fährdet. Es ist aber zu befürchten, dass sie innerhalb der nächsten zehn Jahre gefährdet 
sein werden, wenn bestimmte Faktoren weiterhin einwirken. Weiterhin wurde der Feld-
schwirl (stark gefährdet) nachgewiesen. Der Feldschwirl gilt in Baden-Württemberg als 
stark gefährdet. Er wurde 2016 aufgrund aktueller starker Bestandsverluste neu in diese 
Gefährdungskategorie aufgenommen. 

In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) finden sich 
zwei Arten in der Kategorie „gefährdet“, - der Star und der Feldschwirl. Des Weiteren 
sind Feldsperling, Gartenrotschwanz, Goldammer und Haussperling in der Kategorie V 
(„Vorwarnliste“) gelistet.  
Die Lage der Reviere der gefährdeten Arten und der Arten der Vorwarnliste ist in der 
Abb. 5 auf Seite 21 dargestellt. Diese Arten haben wegen ihrer speziellen Lebens-
raumansprüche eine Indikatorfunktion und gelten bei der Einschätzung der Lebensraum-
qualität als sogenannte wertgebende (planungsrelevante) Arten. Sie sind in Tab. 4 farbig 
hinterlegt 
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Tab.4:  Artenliste Vögel  
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Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzun gen 

Rote Liste:  Grundlage ist die Rote Liste der Vögel Baden-Württembergs (BAUER et al. 2016) und 
Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 

 Kategorien        1: vom Aussterben bedroht 
  2: stark gefährdet 
  3: gefährdet 
  V: Vorwarnliste 

EU-VRL: Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union (Richtlinie 79/409/EWG) 
Anhang I  Die Art wird im Anhang I der Richtlinie genannt, mit der Maßgabe, nati-

onale Schutzgebiete einzurichten 
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BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14) 
§ besonders geschützt 
§§ streng geschützt 
 

Status:   Der Status gibt Auskunft über das Verhalten der einzelnen Art im Gebiet 
  BV Brutvogel, die Art brütet im Untersuchungsgebiet 

pBV Potentieller Brutvogel, die Art brütet möglicherweise im Untersuchungsgebiet 
NG Nahrungsgast, die Art nutzt das Untersuchungsgebiet zur Nahrungssuche 
DZ Durchzügler, Die Art nutzt das Untersuchungsgebiet als Nahrungs- / Rastgebiet 

während des Zuges 
 
 
 

Gebietsspezifische Würdigung 

Die Revierkartierung erbrachten Nachweise von 31 Brutvogelarten, von denen 29 Ar-
ten im Gebiet brüten. Hiermit ist das etwa 9 ha große Untersuchungsgebiet mit seiner 
Vogelwelt als sehr artenreich einzustufen. Die Vorkommen von 9 Höhlenbrütern bestä-
tigt die bei der Fledermauserhebung festgestellte hohe Anzahl von Brutplätzen in 
Baumhöhlen. Zu nennen sind hier vor allem die Arten Feldsperling, Gartenrotschwanz, 
Star und Grünspecht. Auch die Lage der Brutreviere der Gebüschbrüter und der Arten 
von jungen Sukzessionsflächen konzentrierte sich auf die Streuobstbereiche und die 
Gehölzbrachen. Die Gebüsche, Hochstaudenfluren und Streuobstbrachen bieten idea-
le Brutplätze für Dorngrasmücke, Feldschwirl, Goldammer, Grünfink, Klappergrasmü-
cke, Nachtigall, Stieglitz, Türkentaube und Sumpfrohrsänger. 

Da die Streuobstgebiete im Offenland die geringste Pestizidbelastung und damit die 
höchste Insektenverfügbarkeit aufweisen sind diese Flächen auch essentielle Nah-
rungshabitate für die oben genannten Vogelarten. 
 
 
Artensteckbriefe der wertgebenden Arten  

Nachfolgend werden die ökologischen Ansprüche der im Untersuchungsgebiet brüten-
den wertgebenden Vogelarten kurz beschrieben.  

Für den Feldsperling  bietet eine extensiv genutzte und reich gegliederte Kulturland-
schaft mit Hecken, Bäumen, Streuobstwiesen und Feldgehölzen gute Lebensbedingun-
gen. Daneben kommt er auch in bäuerlich strukturierten Ortschaften vor. Wichtig für das 
Vorkommen der Art ist das Vorhandensein von Höhlen zur Nestanlage. Die Brutperiode 
beginnt Anfang April und endet im September. In der Regel werden ein bis zwei Jahres-
bruten durchgeführt. Der Feldsperling zählt in Baden-Württemberg zu den Standvögeln 
und ist somit das ganze Jahr über zu beobachten. Im Untersuchungsgebiet konnten 
mindestens ein Brutplatz durch fütternde Altvögel nachgewiesen werden. 

Der Feldschwirl  wurde bei den Abendbegehungen Ende Mai/Anfang Juni und im Zuge 
der Fledermausuntersuchungen auch von C. Dietz in einer jungen Streuobstbrache im 
Südwesten des UG festgestellt. Der Feldschwirl benötigt offenes Gelände mit vor allem 
zwei Strukturelementen: flächig niedrige Vegetation (etwa einen halben Meter hoch), 
die ihm Deckung bietet und gleichzeitig genügend Bewegungsraum lässt, sowie ein-
zeln herausragende Strukturen, die als Warten geeignet sind. Er kommt deshalb in 
unterschiedlichsten Biotoptypen vor, wie z.B. in Röhricht mit Ufergebüsch und Feucht-
wiesen der Rheinniederung, aber auch auf Sukzessionsflächen mit Hecken und auf 
Brachflächen Die Art baut das Nest bodennah in der Krautschicht bzw. in Gestrüpp. 
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Der Lebensraum des Gartenrotschwanzes  umfasst insbesondere lichte, aufgelocker-
te Gehölzbestände wie sie in Streuobstwiesen und Gärten vorkommen. Neben dem 
günstigen Lebensraum ist vor allem das Angebot an (Halb-)Höhlen zur Nestanlage von 
entscheidender Bedeutung. Der Gartenrotschwanz ist Wartenjäger, der seine Beute 
(Insekten, Spinnen, Asseln) vor allem am Boden und in der Krautschicht erbeutet. Die 
Ankunft im Brutgebiet erfolgt bei dieser Art ab April. Da ein- bis zwei Jahresbruten 
durchgeführt werden können, kann sich die Legeperiode von Mitte April bis Mitte Juli 
erstrecken. Insgesamt konnten zwei Reviere im UG im Bereich gepflegter Streuobst-
wiesen registriert werden. 

Der Haussperling  ist eine der häufigsten Vogelarten, der als ausgesprochener Kultur-
folger vor allem dörfliche und städtische Lebensräume besiedelt. Bevorzugte Brutplät-
ze sind Nischen und Höhlen an Gebäuden. Als Standvogel ist die Art das ganze Jahr 
über zu beobachten. Bei zwei bis vier, meist drei Jahresbruten erfolgt die Eiablage zwi-
schen März bis Anfang August. Haussperlinge wurden an den im Norden und Westen 
angrenzenden Wohnhäusern beobachtet. Hier liegen auch die möglichen Brutplätze. 
Die angrenzenden Flächen im UG wurden häufig als Nahrungsflächen genutzt. Ein 
Brutpaar wurde an einem Nistkasten im UG festgestellt. 

Obwohl noch einer der häufigsten Brutvögel in Baden-Württemberg wird der Star  auf-
grund starker Bestandsrückgänge bundesweit in der Kategorie gefährdet geführt. Der 
Star bewohnt halboffene bis offene Kulturlandschaften, lichte Laub- und Laub-
mischwälder, Parks und Gärten mit altem, höhlenreichem Baumbestand. Meistens 
werden ein bis zwei Jahresbruten durchgeführt, wobei die Brutperiode von April bis 
Mitte Juli dauert. Der Star wurde mit 6 Revieren im UG registriert. An zwei Stellen wur-
den die fütternden Altvögel beobachtet. Darüber hinaus sind Stare, vor allem zur Zeit 
der Kirschreife, auch einfliegende Nahrungsgäste. 

Als ein Charaktervogel der offenen und strukturreichen Kulturlandschaft konnte die 
Goldammer  am westlichen Teil des Untersuchungsgebietes mit 2 Revieren nachge-
wiesen werden. Insbesondere abwechslungsreiche Flächen mit Wiesen, Hecken, Feld-
gehölzen und Streuobstbeständen werden bevorzugt besiedelt. Ihren Gesang trägt die 
Goldammer gerne von erhöhten Singwarten aus vor. Diese sind für den Lebensraum 
der Goldammer genauso wichtig wie Gebüsche oder kleinflächige Altgrasbestände zur 
Nestanlage. Es können zwei bis drei Jahresbruten erfolgen, wobei die Brutperiode von 
Mitte April bis Mitte August dauern kann.  

Die Klappergrasmücke  besiedelt offene bis halboffene Landschaften mit Gruppen 
niedriger Sträucher, Gebüsche oder Feldgehölze. Die Nester werden in niedrigen 
Dornsträuchern oder Büschen angelegt. Die Art überwintert als Langstreckenzieher 
südlich der Sahara, ihre Brutperiode beginnt bei uns ab Mitte April und endet spätes-
tens Ende Juli. Im UG konnte ein Revier in einer Streuobstbrache festgestellt werden. 
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2.3. Reptilien und Amphibien 

Methodik 

Zur Erfassung der Reptilien wurden vier Begehungen 2018 und eine Septemberbege-
hung 2019 durchgeführt (Termine s. Tabelle 1). Als bewährte Methode wurde dabei 
das langsame Abgehen der Weg- und Bestandsränder und insbesondere der Gehölz-
ränder und Saumstrukturen angewandt. Die Erfassung der Tiere erfolgte hierbei per 
Sicht unter Berücksichtigung jahres- und tageszeitlicher Hauptaktivitätsphasen sowie 
des artspezifischen Verhaltens. Besonderes Augenmerk wurde bei den Begehungen 
auf wichtige Lebensraumelemente wie beispielsweise Sonnenplätze gelegt sowie Ta-
gesversteckmöglichkeiten (Steine, Holzteile, usw.) abgesucht. Für die Sichtbeobach-
tungen wurde ein Fernglas zur Hilfe genommen und potenzielle Aufenthaltsorte wie 
Sonnenplätze, Schlupflöcher usw. intensiv abgesucht. Alle Begehungen fanden nur bei 
günstigen Witterungsbedingungen statt (während windstiller und strahlungsreicher, 
nicht zu heißer Tage), bevorzugt in den Vormittagsstunden nach Abschluss der Vogel-
kartierung. Die erfassten Tiere wurden protokolliert und in Tageskarten festgehalten. 

Zur Erfassung möglicher Amphibienvorkommen (z.B. Knoblauchkröte und Kreuzkröte) 
wurden vier Begehungen durchgeführt und die möglichen Tagesversteckplätze (Holz-
lager, Materiallager, Bereiche um Gartenhütten) abgesucht. Am 29.5. und 4.6. wurde 
zusätzlich noch je eine Begehung während der frühen Nachtstunden zum Verhören 
rufaktiver Tiere durchgeführt. 

 

Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet konnten an insgesamt drei Stellen Zauneidechsen mit insge-
samt elf Exemplaren nachgewiesen werden (s. Karte „Fauna“). Da nicht alle Tiere einer 
Population auf einmal erfasst werden können, sind quantitative Angaben zur Populati-
onsgröße schwierig. Zauneidechsen werden in der Regel beim Sonnen gesehen, ja-
gende Tiere in der Vegetation oder in Tagesverstecken werden dabei meist übersehen. 
Aufgrund der vielen dicht bewachsenen nicht einsehbaren Brachen war eine Erfassung 
schwierig. Auch die schnelle Erwärmung am Vormittag bei fast ausschließlichen 
Schönwetterphasen im Sommer 2018 verkürzte die optimale Beobachtungszeit mit der 
Phase des "Sonnens". Aufgrund von Erfahrungen mit ähnlichen Projekten und ver-
gleichbaren Gebieten in Ötigheim und Muggensturm wird als Gesamtbestand das vier-
bis sechsfache der festgestellten Alttiere geschätzt. 

Die ebenfalls im Gebiet vorkommende Mauereidechse ist in ihrem Vorkommen auf den 
Bahnkörper beschränkt. Hier wurden regelmäßig 3-6 Exemplare zwischen dem Schot-
terkörper und dem begleitenden Feldweg beobachtet. Die Lage der Fundpunkte ist in 
der Karte Fauna (Abb. 5) auf Seite 22 dargestellt. 

Bei Zauneidechse und Mauereidechse handelt es sich um zwei nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie streng zu schützenden Arten von gemeinschaftlichem Interesse. Die 
Arten sind zudem sowohl in der Vorwarnliste der Roten Liste der Reptilien Deutsch-
lands als auch Baden-Württembergs aufgeführt (s. nachfolgende Tabelle).  

Amphibien wurden bei den Kartierungen im UG nicht festgestellt. Laichplätze, wie Wa-
genspuren und Kleinstgewässer waren aufgrund der trockenen Witterung (fehlende 
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längere Regenphasen) nicht vorhanden. Auch bei der Kontrolle der Versteckmöglich-
keiten wurden keine Amphibien gefunden. Aufgrund der im Frühjahr und Frühsommer 
2016 auf der Bahntrasse umgesiedelten Kreuz- und Knoblauchkröten sowie vereinzel-
ter Erdkröten (die wahrscheinlich in den Straßenüberlaufbecken der B36  laichen) ist 
aber eine Nutzung des UG als terrestrischer Lebensraum nicht vollständig auszu-
schließen. 

                                                             

Tab. 5: Artenliste Reptilien 
Deutscher Artname Wissenschaftlicher Name Rote Liste FFH-RL BNatSchG  

  BW D   

Zauneidechse Lacerta agilis V V Anhang IV §§ 

Mauereidechse Podarcis muralis V V Anhang IV §§ 

 

Erläuterung der in den Tabellen verwendeten Abkürzun gen 
Rote Liste:  Grundlage ist die Rote Liste der Reptilien Baden-Württembergs (LAUFER, H. 1999) und 

Deutschlands (BFN 2009) 
 Kategorien  1: vom Aussterben bedroht 
  2: stark gefährdet 
  3: gefährdet 
  V: Arten der Vorwarnliste 
  D: Daten defizitär 
FFH-RL: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Amtbl. EG 1992, L 20:7-50). 
Anhang II  Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung be-

sondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen 
Anhang IV streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse 

BNatSchG: Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetz (nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 u. 11) 
§§ streng geschützt 
§ besonders geschützt 

 

Artensteckbrief Zauneidechse 

Nachfolgend werden die ökologischen Ansprüche der nachgewiesenen Zauneidechse 
kurz beschrieben.  

Die Zauneidechse  ist eine helio- und xerothermophi-
le Art und bevorzugt daher insbesondere südexpo-
nierte Lebensräume. Häufig kommt sie auf Ru-
deralflächen vor, aber auch Straßenböschungen, 
Gewässerdämme, Wegränder, Waldränder und Lich-
tungen im Wald werden gerne besiedelt. Wichtig sind 
vereinzelt stehende Bäume oder Buschwerk und 
Strukturelemente wie Steine, Baumstümpfe etc., auf 
denen sich die Echsen sonnen können. Geeignete 
Eiablageplätze sind vegetationsarme, sonnige, aber 
nicht zu trockene Stellen sowie lockeres, gut dränier-
tes Bodensubstrat. Die Zaun-eidechse ist eine aus-
gesprochen standorttreue Art, die meist nur kleine 
Reviere mit einer Flächengröße von etwa 120 Quad-
ratmeter nutzt. Die ersten Tiere können an sonnigen 
Tagen schon ab Mitte Februar beobachtet werden, in 

der Regel aber erst ab Mitte März. Erstes Paarungsverhalten der Zauneidechse wurde 
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in Baden-Württemberg im Mai, trächtige Weibchen im Juni, Eiablagen im Juni und Juli 
und frisch geschlüpfte Jungtiere im August/September beobachtet. Im September be-
ginnen die ersten männlichen Adulttiere bereits damit, die Winterquartiere (unter Stei-
nen, in Erdlöchern und ähnliche frostfreie Stellen) aufzusuchen.  

Im Untersuchungsgebiet konnte die Zauneidechse in drei Bereichen kartiert werden. 
Zum einen handelt es sich um eine verbrachte Aufschüttung im Nordwesten des Ge-
biets. Zum anderen um zwei Obstwiesen mit Reisiglager im zentralen Bereich des UG 
sowie am Rande zur Bahnlinie. 

Die wärmeliebende Mauereidechse  ist überwiegend an stark anthropogenen Standor-
ten wie sonnenexponiertem Gemäuer mit schütterer Vegetation und zahlreichen Ver-
steckmöglichkeiten verbreitet (Rebgebiete mit alten Weinbergsmauern, Burgruinen, 
Bahndämme). Wenige natürliche Habitate existieren in Blockschutthalden und an Fel-
sen im Schwarzwald. Das Verbreitungsgebiet der Mauereidechse stimmt ungefähr mit 
dem klimatisch begünstigten Weinanbaugebiet in Baden-Württemberg überein (Ober-
rheinebene mit Vorbergzone und Seitentälern, Mittleres und Unteres Neckarland). Der 
jährliche Hauptaktivitätszeitraum beginnt im März und endet im September. Die Paa-
rung findet von Ende April bis Mitte Juni statt. Etwa vier Wochen nach der Paarung 
erfolgt die Ablage von zwei bis acht Eiern in selbstgegrabenen, 10 bis 20 cm langen 
Gängen in lockerem Erdreich oder Mauerspalten, bzw. unter Steinen, wobei ein bis 
drei Gelege pro Jahr stattfinden können.  

Im UG ist wahrscheinlich der gesamte Bahndamm von der Mauereidechse besiedelt. 
Die bevorzugten Sonnenplätze zwischen dem Schotterkörper und dem begleitenden 
Feldweg im mittleren Abschnitt an der Westgrenze des UG. Wahrscheinlich wird der 
direkt angrenzende Bereich im UG auch als Jagdgebiet genutzt. 
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Abb. 5: Revierzentren der Vogelarten der Roten Liste und Vorwarnliste sowie Fundpunkte der Zaun- und 
Mauereidechse 
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2.4 Holzbewohnende Käfer 

 

Methodik 

Da europarechtlich geschützte Arten nicht zu erwarten waren, lag der Focus bei den 
Untersuchungen zu holzbewohnenden Käfern auf dem national streng geschützten 
Körnerbock (Megopis scabricorne) Dieser kann zum einen durch abendliche Suche 
nach den aktiven Käfern während der Flugzeit im Hochsommer und zum anderen am 
effizientesten durch die gezielte Suche nach Schlupflöchern der Imagines nach dem 
Laubfall im Herbst nachgewiesen werden. Alle größeren Obstbäume des Gebietes 
wurden dabei auf die charakteristischen Schlupflöcher hin überprüft.  

 

Ergebnisse 

Die gezielte Suche nach Schlupflöchern des Körnerbocks (Megopis scabricorne) ergab 
über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt vier Brut- bzw. Brutverdachtbäume 
(Abb. 6). Es handelt sich um ältere Apfel- und Kirschbäume. 

 

Tab. 6: Nachgewiesene Holzkäferarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Rote Liste  FFH BNatSchG  

�  BW D   

Körnerbock Megopis scabricornis 1! 1  §§ 

 

Artensteckbrief Körnerbock 

Der Körnerbock ist ausgesprochen Wärme liebend. Er ist auf alte anbrüchige Bäume 
angewiesen. Dass der Körnerbock hinsichtlich der Baumart nicht wählerisch ist, zeigt 
das in BENSE (1995) aufgeführte Nahrungsspektrum. Es umfasst 19 Gattungen: Popu-
lus, Salix, Juglans, Acer, Quercus, Alnus, Tilia, Prunus, Platanus, Fagus, Ulmus, Celtis, 
Fraxinus, Morus, Aesculus, Carpinus, Castanea, Malus, Eucalyptus. 

Die Larven entwickeln sich in morschem, feuchtem Holz, zumeist in toten Partien le-
bender oder absterbender alter Bäume. Solche Brutbäume finden sich in Laubwäldern, 
aber ebenso in Parkanlagen, Alleen oder Streuobstbeständen. Die Entwicklung dauert 
mindestens drei Jahre. Käfer sind von Mitte Juli bis Anfang September anzutreffen. Sie 
werden erst in der späten Dämmerung aktiv und können dann an den Brutbäumen 
beobachtet werden. 
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Abb. 6: Fundstellen von Brut- bzw. Brutverdachtbäumen des Körnerbocks 
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2.6. Wildbienen 

 

Methodik 

Die Erfassung erfolgte durch Beobachtung und Netzfänge in zwei repräsentativen Pro-
beflächen im Rahmen von fünf Begehungsterminen zwischen Anfang Mai und Mitte 
Juli. Die Begehungstermine waren 2. und 23. Mai, 17. Juni sowie 3. und 19. Juli 2019. 

Von den erfassten Arten wurden - sofern beobachtbar - die Nisttätigkeit oder bei den 
Weibchen das Sammelverhalten an den besuchten Nahrungspflanzen (Nektarsaugen 
zur Eigenversorgung oder Pollensammeln zum Zweck der Brutfürsorge) protokolliert.  

Bei nicht eindeutig im Gelände bestimmbaren Arten wurden Belegtiere der Natur ent-
nommen, fachgerecht präpariert und determiniert. Die wissenschaftliche Benennung 
der Wildbienenarten (bzw. -gattungen) folgt SCHEUCHL & SCHWENNINGER (2015). 
Grundlage für die Ermittlung des Gefährdungsstatus waren für Baden-Württemberg 
WESTRICH et al. (2000) und für Deutschland WESTRICH et al. (2011). 

 

Ergebnisse 

Insgesamt wurden 61 Wildbienenarten bzw. -taxa festgestellt (Tabelle im Anhang). Alle 
Wildbienenarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz (§ 10 Abs. 2 Nr. 10 u. 11) beson-
ders geschützt. 

Drei der nachgewiesenen Arten sind in Baden-Württemberg als stark gefährdet (Rote 
Liste-Kategorie 2) eingestuft. Als gefährdet (Rote Liste-Kategorie 3) gelten fünf Arten. 
In der Vorwarnliste für Baden-Württemberg finden sich neun Arten. 

Bundesweit sind neun Arten gefährdet. In die Vorwarnliste für Deutschland wurden fünf 
Arten aufgenommen. 

In Tabelle 7 sind die Habitatansprüche der Vertreter der Roten Liste aufgeführt. 

 

Tab. 7:Habitatansprüche der nachgewiesenen Arten der Roten Liste  

Wissenschaftlicher Name Rote Liste Lebensraumansprüche 

(Deutscher Name) BW D  

Andrena agilissima 

(Senf-Blauschiller-Sandbiene) 
2 3 

����������'����������.������-���1�2������'�,��'� 3-4
.���.������������1�,��5'��'�'�����������+/��&� '���

����'�������67���5��&����8  

Andrena fulvago 

(Pippau-Sandbiene) 
V 3 

�������1���&����'�������&��.(�9��������1�9-�3'�4
��1�,����+���3'���1�,��5'��'�'������������������ ��
67+����&����8  

Andrena pandellei 

(Graue Schuppensandbiene) 
3 3 

Magerrasen und magere Mähwiesen, auf Campanula 
spec. (Glockenblumen-Arten) spezialisiert 

Bombus humilis 

(Veränderliche Hummel) 
V 3 

Waldränder und mageres Grünland, auch im Siedlungsbe-
reich 

Dasypoda hirtipes 

(Dunkelfransige Hosenbiene) 
3 V 

vor allem in den Sandgebieten: Binnendünen, Flugsand-

felder, sandige Ruderalstellen; Nahrung Asteraceae 
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Wissenschaftlicher Name Rote Liste Lebensraumansprüche 

(Deutscher Name) BW D  

(Korbblütler) 

Halictus sexcinctus 

(Sechsbindige Furchenbiene) 
3 3 

vor allem in den Sandgebieten: Binnendünen, Flugsand-

felder, sandige Ruderalstellen 

Halictus submediterraneus 

(Südliche Furchenbiene) 
2 3 

sehr wärmeliebend; vor allem in den Sandgebieten: Bin-

nendünen, Flugsandfelder, sandige Ruderalstellen 

Hylaeus variegatus 

(Rote Maskenbiene) 
3 V 

trockenwarme Ruderalfluren, Brachen, Waldränder, ma-

geres Grünland 

Lasioglossum costulatum 

(Glockenblumen-Schmalbiene) 
3 3 

strukturreiche Offenlandlebensräume, auf Campanula 

spec. (Glockenblumen-Arten) spezialisiert 

Lasioglossum quadrinotatum 

(Vierfleck-Schmalbiene) 
2 3 strukturreiche Offenlandlebensräume 

Pseudoanthidium nanum 

(Östliche Zwergwollbiene) 
3 3 

trockenwarme Ruderalfluren, Brachen, Waldränder; Nest-

bau in dürren, markhaltigen Pflanzenstängeln; Spezialisie-

rung auf Asteraceae (Korbblütler) 
Erläuterungen 
BW = Rote Liste Baden-Württemberg (WESTRICH et al. 2000), D = Rote Liste für Deutschland (WESTRICH et al. 2011)  
Kategorien: 2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet, V = Vorwarnliste 

 

Nahrungsrequisiten  

Eine große Zahl von Wildbienenarten ist zur Versorgung der Brut auf mehr oder weni-
ger spezifische Pollenquellen angewiesen. Dabei kann es sich um Pflanzenfamilien, -
gattung bis hin zu bestimmten Arten handeln, an denen die Weibchen ausschließlich 
Pollen sammeln.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten unter den Wildbienen die 17 in 
Tabelle 8 aufgeführten Nahrungsspezialisten nachgewiesen werden.  

Zwei Arten, Andrena agilissima (Senf-Blauschiller-Sandbiene) und Andrena lagopus 
(Zweizellige Sandbiene) versorgen ihre Brut mit Pollen von Kreuzblütlern, wie 
Ackersenf (Sinapis arvensis) und Hederich (Raphanus raphanistrum). 

Sechs Arten sind zur Flugzeit auf ein ausreichendes Angebot an Korbblütlern angewie-
sen. Dabei zeigen sie z.T. bestimmte Vorlieben. So sammelt Colletes similis (Rainfarn-
Seidenbiene) bevorzugt an Tanacetum vulgare (Gewöhnlicher Rainfarn) und anderen 
Vertretern der Pflanzenfamilie mit demselben Blütentyp wie zum Beispiel Erigeron an-
nuus (Feinstrahl), Chrysanthemum leucanthemum (Wiesen-Margerite) oder Matricaria 
chamomilla (Echte Kamille). Dasypoda hirtipes (Dunkelfransige Hosenbiene) dagegen 
zeigt eine Präferenz für den Blütentyp wie ihn Hypochaeris radicata (Gewöhnliches 
Ferkelkraut), Cichorium intybus (Wegwarte) und Centaurea jacea (Wiesen-
Flockenblume haben. 

Fünf Arten benötigen zur Verproviantierung ihrer Brutzellen Glockenblumengewächse. 
bei zwei Arten handelt es sich um Schmetterlingsblütler-Spezialisten. Ihre Nahrungs-
quellen sind v.a. Vicia spec., Trifolium spec. und Lathyrus spec. (Wicken-, Klee-, Plat-
terbsen-Arten). Je eine Art sammelt an Ranunculus spec. (Hahnenfuß-Arten) bzw. an 
Veronica spec. (Ehrenpreis-Arten). 
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Tab.8: Nachgewiesene Nahrungsspezialisten  

Pollenquellen Wissenschaftlicher Artname Artenzahl 

Brassicaceae 

(Kreuzblütler) 

Andrena agilissima (Senf-Baluschiller-Sandbiene) 

Andrena lagopus (Zweizellige Sandbiene) 

Dasypoda hirtipes (Dunkelfransige Hosenbiene) 

Heriades crenulatus (Gekerbte Löcherbiene)  

Heriades truncorum (Gewöhnliche Löcherbiene)  

Pseudoanthidium nanum (Östliche Zwergwollbiene) 

2 

Asteraceae  

(Korbblütler) 

Andrena fulvago (Pippau-Sandbiene) 

Colletes similis (Rainfarn-Seidenbiene) 

Dasypoda hirtipes (Dunkelfransige Hosenbiene) 

Heriades crenulatus (Gekerbte Löcherbiene)  

Heriades truncorum (Gewöhnliche Löcherbiene)  

Pseudoanthidium nanum (Östliche Zwergwollbiene) 

6 

Campanulaceae  
(Glockenblumen-Gewächse) 

Andrena pandellei (Graue Schuppensandbiene) 

Chelostoma campanularum (Kurzfransige Scherenbiene)  

Chelostoma distinctum (Langfransige Scherenbiene)  

Chelostoma rapunculi (Glockenblumen-Scherenbiene)  

Lasioglossum costulatum (Glockenblumen-Schmalbiene) 

5 

Fabaceae  

(Schmetterlingsblütler) 

Eucera nigrescens (Mai-Langhornbiene)  

Megachile ericetorum (Platterbsen-Mörtelbiene 
2 

Ranunculus spec.  
(Hahnenfuß-Arten) Chelostoma florisomne (Hahnenfuß-Scherenbiene) 1 

Veronica spec.  
(Ehrenpreis-Arten) Andrena viridescens (Ehrenpreis-Sandbiene) 1 
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Abb. 7: Lage und Abgrenzung der Probeflächen 
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Nistrequisiten 

Ebenso wie hinsichtlich der Nahrungs- gibt es auch spezielle Ansprüche bezüglich der 
Nistrequisiten. Manche der Arten, die im Boden selbst Nistgänge graben, bevorzugen be-
stimmte Strukturen oder Substrate. Andere, die oberirdisch nisten, benötigen vorhandene 
Hohlräume z.B. verlassene Käferfraßgänge in Totholz oder dürre, markhaltige Pflanzenteile, 
in die die Brutröhre selbst genagt wird, oder bestimmte Nestbaumaterialien.  

Zwei der im Boden nistenden Arten, die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nach-
gewiesen werden konnten, bevorzugen sandigen Boden zur Anlage ihrer Nistgänge. 
Mit sieben Arten die mit Abstand größte Gruppe sind die Totholznister. Sie nagen, mit Aus-
nahme von Xylocopa violacea (Blauschwarze Holzbiene) ihre Nistgänge nicht selbst, son-
dern nutzen vorhandenen Hohlräume, i.d.R. verlassen Fraßgänge von Käferlarven. 
Drei der nachgewiesenen Arten, Ceratina cucurbitina (Schwarze Keulhornbiene), Ceratina 
cyanea (Gewöhnliche Keulhornbiene) und pseudanthidium nanum (östliche Zwrergwollbiene) 
nutzen dürre, markhaltige Pflanzenstängel, z.B. von Brombeeren. Sie nagen ihre Nistgänge 
selbst ins Mark. Pseudoanthidium nanum benötigt außerdem Pflanazenhaare für den Nest-
bau. 
Vier der fünf Vertreter der Gattung Hylaeus (Maskenbienen) können sowohl vorhandene 
Hohlräume beziehen als auch selbst Nistgänge in markhaltigen Stängeln anlegen.  
 

Tab.9: Arten mit speziellen Ansprüchen an die Nistrequisiten 

Nistrequisit Wissenschaftlicher Artname Artenzahl 

Sandiger Boden, auch Löss 
Dasypoda hirtipes (Dunkelfransige Hosenbiene) 

Halictus sexcinctus (Sechsbindige Furchenbiene) 
2 

Verlassene Insektengänge in 

Totholz oder hohle Pflanzen-

stängel 

Chelostoma campanularum (Kurzfransige Scherenbiene)  

Chelostoma distinctum (Langfransige Scherenbiene)  

Chelostoma florisomne (Hahnenfuß-Scherenbiene)  

Chelostoma rapunculi (Glockenblumen-Scherenbiene) 

Heriades crenulatus (Gekerbte Löcherbiene) 

Heriades truncorum (Gewöhnliche Löcherbiene) 

Xylocopa violacea (Blauschwarze Holzbiene) 

7 

Dürre, markhaltige Pflanzen-
stängel 

Ceratina cucurbitina (Schwarze Keulhornbiene) 

Ceratina cyanea (Gewöhnliche Keulhornbiene) 

Pseudoanthidium nanum (Östliche Zwergwollbiene) 

3 
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Bewertung 

Die naturschutzfachliche Bewertung für die Wildbienen erfolgt in Anlehnung an SCHWENNIN-

GER et al. (1996). Die dort neunstufige Skala wurde zu fünf Wertstufen zusammengefasst 
(Tab. 10). Als Einstufungskriterium wird vor allem das Vorkommen der Rote-Liste-Arten her-
angezogen. Der Nachweis einer Art wird als „Vorkommen“ gewertet, wenn davon auszuge-
hen ist, dass die Art in der zu beurteilenden Fläche geeignete Entwicklungsbedingungen, d. 
h. zumindest einen wichtigen Teillebensraum, vorfindet. 

Aufgrund des Nachweises von drei landesweit stark gefährdeten Wildbienenart ist das Un-
tersuchungsgebiet als naturschutzfachlich sehr  hochwertig  (Wertstufe 4 bzw. KAULE-Stufe 
7: regionale Bedeutung) einzustufen (siehe Tab. 11). Auch einer Einzelbewertung der Er-
gebnisse aus den Probeflächen (PF) ergibt sich diese Wertstufe.  

 

Tab.10: In den verschiedenen Probeflächen nachgewiesene Wert gebenden Arten  

Wissensch aftlicher Name  Deutscher Name  Rote Liste  Probefläche  

  BW D Nord  Süd 

Andrena agilissima Senf-Blauschiller-Sandbiene 2 3 X  

Andrena fulvago Pippau-Sandbiene V 3  X 

Andrena pandellei Graue Schuppensandbiene 3 3  X 

Andrena pusilla Winzige Zwergsandbiene D D X  

Andrena viridescens Blaue Ehrenpreis-Sandbiene  V X X 

Bombus humilis Veränderliche Hummel V 3 X  

Bombus sylvarum Bunte Hummel V V X  

Colletes similis Rainfarn-Seidenbiene V V  X 

Dasypoda hirtipes Dunkelfransige Hosenbiene 3 V X  

Halictus scabiosae Gelbbindige Furchenbeine V  X X 

Halictus sexcinctus Sechsbindige Furchenbiene V 3 X  

Halictus submediterraneus Südliche Goldfurchenbiene 2 3 X X 

Heriades crenulata Gekerbte Löcherbiene V  X  

Hylaeus variegatus Rote Maskenbiene 3 V  X 

Lasioglossum costulatum Glockenblumen-Schmalbiene 3 3 X X 

Lasioglossum pallens Frühlings-Schmalbiene D   X 

Lasioglossum quadrinotatum Vierfleck-Schmalbiene 2 3  X 

Nomada atroscutellaris Ehrenpreis-Wespenbiene V  X  

Pseudoanthidium nanum Östliche Zwergwollbiene 3 3 X  

Xylocopa violacea Blauschwarze Holzbiene V  X  
Erläuterungen 
BW = Rote Liste Baden-Württemberg (WESTRICH et al. 2000), D = Rote Liste für Deutschland (WESTRICH et al. 2011)  
Kategorien: 2 = stark gefährdet,  3 = gefährdet, V = Vorwarnliste 
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Tab.11: Flächenbewertung für die Belange des Artenschutzes anhand der Wildbienen  

Wertstufe  Artenschutzbedeutung Bewertungskriterien 

 

sehr 

hoch 

(5) 

 

9 

gesamtstaatliche 

Bedeutung  

- Vorkommen einer in der Roten Liste Deutschlands als 

  “vom Aussterben bedroht” (RL 1) eingestuften Art  

oder 

- Vorkommen einer in Deutschland nachweislich sehr seltenen 

  Art 

8 

 

landesweite  

Bedeutung  

- Vorkommen einer in der Roten Liste landesweit als 

  “vom Aussterben bedroht” (RL 1) eingestuften Art 

oder 

- Vorkommen von mindestens acht in der Roten Liste landes- 

  weit als “stark gefährdet” (RL 2) eingestufte Arten 

7 

 

regionale  

Bedeutung  

 

- Vorkommen von zwei bis sieben in der Roten Liste landesweit 

  als “stark gefährdet” (RL 2) eingestufte Arten 

oder 

- Vorkommen von mindestens acht in der Roten Liste landes- 

  weit als “gefährdet” (RL 3) eingestufte Arten. 

hoch 

(4) 
6 

 

hohe Bedeutung  

 

- Vorkommen einer in der Roten Liste landesweit als “stark  

  gefährdet” (RL 2) eingestuften Art 

oder 

- Vorkommen von zwei bis sieben in der Roten Liste landesweit 

  als “gefährdet” (RL 3) eingestufte Arten 

oder 

- Vorkommen einer in der Roten Liste landesweit als 

  “gefährdet” 

  (RL 3) eingestuften Art mit mindestens vier Vorwarnliste-Arten  

mittel 

(3) 
5 

 

mittlere Bedeutung   

 

- Vorkommen einer in der Roten Liste landesweit als “gefähr- 

  det” (RL 3) eingestuften Art mit höchstens drei Vorwarnliste- 

  Arten  

oder 

- Vorkommen von mindestens vier Vorwarnliste-Arten 

oder 

- populationsbiologisch bedeutsame Vorkommen von landes 

  weit ungefährdeten Arten 

gering  

(2) 
4 geringe Bedeutung   - Vorkommen von eins bis drei Vorwarnliste-Arten  

  (Fehlen von Rote-Liste-Arten). 

sehr 

gering 

(1) 

3 
sehr geringe 

Bedeutung  

- Lediglich Vorkommen von ökologisch anspruchsvolleren Arten 

  (Fehlen von Vorwarnliste-Arten) 

2 
bedeutungslos  

- Lediglich Vorkommen von Ubiquisten  

  (Fehlen von ökologisch anspruchsvolleren Arten) 

1 nicht besiedelbar - Flächen, die von Wildbienen nicht besiedelt werden können 
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Ein Männchen der auf Schmetterlingsblütler wie die Zaunwicke spezialisierten Mai-Langhornbiene 
(Eucera nigrescens) beim „Sonnenbad“  

 

 
 

Die Gelbbindige Furchenbiene (Halictus scabiosae) ist hinsichtlich ihrer Nahrung nicht spezialisiert. 
Hier sammelt ein Weibchen der Pollen auf einer Skabiosenblüte 
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Eines von Männchen der gefährdeten Glockenblumen-Schmalbiene (Lasioglossum costulatum), die in 
einer Malvenblüte übernachteten, macht sich bereit zum Abflug. 
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3. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Transektbegehungen, die automatischen Lautaufzeichnungen und die Quartiersuche 
erbrachten Nachweise von sieben Fledermausarten. Denkbar wären Einzelnachweise weite-
rer Arten wie der Mücken- oder Rauhhautfledermaus. Durch die Begehungen und die auto-
matische Lautaufzeichnung wurde gezeigt, dass das Gebiet von Fledermäusen als Jagdge-
biet und Transfergebiet genutzt wurde, die Hauptaktivität konzentrierte sich auf die Streu-
obstbereiche und deren Randbereiche. Das vorhandene Quartierpotential ist sehr hoch. Be-
lege einer Quartiernutzung konnten nur für eine Baumhöhle erbracht werden, eine weiterge-
hende Nutzung ist jedoch wahrscheinlich.   

Die Streuobstgebiete sind essentielle Jagdhabitate für die Bart- und Breitflügelfledermaus 
sowie das Graue Langohr. Für alle Arten sind die siedlungsnahen und damit quartiernahen 
Jagdgebiete sehr hochwertig. Weiterhin wurden zwei sehr individuenreich beflogene Trans-
ferstrecken festgestellt, die von mindestens drei Arten (Zwerg- und Breitflügel- sowie Bartfle-
dermaus) beflogen wurden. 

Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 31 Vogelarten nachgewiesen, von denen 29 
Arten als Brutvögel eingestuft werden (BV). 2 Arten (Mäusebussard sowie Wacholderdros-
sel) werden im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgäste (NG) angesehen.  

Von den nachgewiesenen Vogelarten werden in der Roten Liste für Baden-Württemberg (BAU-

ER et al. 2016) 5 Arten in der Vorwarnliste geführt (Feld- und Haussperling, Gartenrotschwanz, 
Goldammer, Klappergrasmücke). Weiterhin wurde der Feldschwirl (stark gefährdet) nachge-
wiesen. 

In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) finden sich zwei 
Arten in der Kategorie „gefährdet“, - der Star und der Feldschwirl. Des Weiteren sind Feld-
sperling, Gartenrotschwanz, Goldammer und Haussperling in der Kategorie V („Vorwarnlis-
te“) gelistet.  

Im Untersuchungsgebiet konnten an drei Stellen Zauneidechsen mit insgesamt elf Exempla-
ren nachgewiesen werden. Aufgrund der vielen dicht bewachsenen nicht einsehbaren Bra-
chen und aufgrund von Erfahrungen mit ähnlichen Projekten und vergleichbaren Gebieten in 
Ötigheim und Muggensturm wird als Gesamtbestand das vier- bis sechsfache der festgestell-
ten Alttiere geschätzt. 

Die ebenfalls im Gebiet vorkommende Mauereidechse ist in ihrem Vorkommen auf den 
Bahnkörper beschränkt. Hier wurden regelmäßig 3-6 Exemplare zwischen dem Schotterkör-
per und dem begleitenden Feldweg beobachtet.  

Amphibienvorkommen wurden im Untersuchungsjahr 2019 nicht festgestellt. 

Der national streng geschützte Körnerbock kommt im Untersuchungsgebiet vor, wie mehrere 
Schlupflöcher an alten Obstbäumen belegen. Die gezielte Suche ergab über das gesamte 
Untersuchungsgebiet verteilt vier Brut- bzw. Brutverdachtbäume. Es handelt sich um ältere 
Apfel- und Kirschbäume. 

Alle Wildbienenarten sind besonders geschützt. Es wurden insgesamt 61 Arten festgestellt, 
von denen acht in der Roten und neun in der Vorwarnliste für Baden-Württemberg geführt 
werden. Damit ist das Gebiet als sehr hochwertig aus Sicht des Wildbienenschutzes einzu-
stufen. 
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Blick auf den zentralen Erschließungsweg von der Malscherstraße nach Süden. Alte Obstbäume 
(rechts) mit Höhlen sind Brutplätze von Star, Feldsperling und Gartenrotschwanz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicht gewachsene Feldgehölze/Streuobstbrachen grenzen an blütenreiche Grünflächen, die vor allem 
für die Wildbienen bedeutsam sind. 
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Kleine Reisiglager in den Obstwiesen sind ideale Habitatstrukturen für die Zauneidechse 

 

 

Eine verbrachte Aufschüttung im 
Nordwesten des UG ist ebenfalls 
ein ideales Zauneidechsenhabitat 


